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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 20/539 
Landtag (zu Drs. 20/398) 
20. Wahlperiode 07.07.20 

Mitteilung des Senats vom 7. Juli 2020 

Tarifbindung im Konzern Bremen 

Die Fraktion der SPD hat unter Drucksache 20/398 eine Kleine Anfrage zu obi-
gem Thema an den Senat gerichtet. 

Der Senat beantwortet die vorgenannte Kleine Anfrage wie folgt:  

1. Welche Betriebe des Konzern Bremen (bitte differenziert nach Kernver-
waltung, sowie Beteiligungen, Eigenbetrieben, Stiftungen und Anstalten) 
verfügen über einen Tarifvertrag und wie viele Beschäftigte sind jeweils 
davon erfasst? (Angabe bitte unter Nennung aller Betriebe des Konzern 
Bremen, aufgegliedert nach Vorhandensein und Nichtvorhandensein ei-
nes Tarifvertrages sowie bei Vorhandensein der Art und Laufzeit des Ta-
rifvertrages) 

Der Konzern Bremen setzt sich aus der Kernverwaltung (68 Dienststellen), den 
Ausgliederungen (sechs Sonderhaushalten (darunter die vier Hochschulen des 
Landes), sechs Eigenbetrieben, drei Anstalten des öffentlichen Rechts, zwei 
Stiftungen des öffentlichen Rechts) sowie den Beteiligungen (31 Mehrheitsbe-
teiligungen, die über Personal verfügen) zusammen. 

Sämtliche Dienststellen der Kernverwaltung sowie alle Ausgliederungen ver-
fügen über Tarifverträge wie den TV-L, TVöD, die bremische Besoldungsord-
nung, TV Ärzte oder über einen Festvertrag. In der Kernverwaltung haben 27 
von 18 609 Beschäftigten einen Festvertrag, in den Ausgliederungen sind es 72 
von 9 992.  

Von den 31 Beteiligungen verfügen zum Zeitpunkt der Abfrage zehn über kei-
nen Tarifvertrag. In vier dieser Beteiligungen ohne Tarifvertrag werden die Be-
schäftigten in Anlehnung an den TV-L, TVöD, Bankentarifvertrag oder TV 
Ärzte entlohnt. Insgesamt sind in den Beteiligungen 999 Beschäftigte (davon 
660 Frauen) von insgesamt 19 530 nicht von einem Tarifvertrag erfasst. Dies 
entspricht einem Anteil von 5,1 Prozent. 

Die jeweiligen Konzernbereiche mit Nennung beziehungsweise Nichtnennung 
der entsprechenden Tarifverträge sowie den davon erfassten Beschäftigten 
sind in der Anlage 1 in den Tabellenspalten unter „Frage 1“ aufgeführt. Die 
Beschäftigten der Kernverwaltung und der Ausgliederungen werden dabei je-
weils zusammengefasst dargestellt. 

2. Wie viele und welche der Betriebe mit wie vielen Beschäftigten innerhalb 
des Konzern Bremen (bitte differenziert nach Kernverwaltung sowie Betei-
ligungen, Eigenbetrieben, Stiftungen und Anstalten) haben Kurzarbeit an-
gemeldet, beantragt und welche Regelungen zur Aufstockung des 
Kurzarbeitergeldes gibt es? (Bitte unter Berücksichtigung aller Betriebe 
des Konzern Bremen und Nennung der jeweiligen Regelung zur Aufsto-
ckung) 

Insgesamt haben 15 Beteiligungen und eine Ausgliederung (Stiftung des öf-
fentlichen Rechts) Kurzarbeit angemeldet und/oder beantragt; dies betrifft 
5 538 Beschäftigte (davon 1 610 Frauen); zwölf Beschäftigte entfallen dabei auf 
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die Ausgliederung. Eine der Beteiligungen hatte zum Zeitpunkt der Abfrage 
Kurzarbeit angemeldet, der Antrag auf Kurzarbeit dagegen war noch in Bear-
beitung. Mit Ausnahme zweier Beteiligungen, die keine Aufstockung des Kurz-
arbeitergeldes vorsehen, belaufen sich die Aufstockungen des 
Kurzarbeitergeldes von auf 85 Prozent bis auf 100 Prozent. 

Eine Auflistung der einzelnen Ausgliederung und Beteiligungen, die Kurzar-
beit angemeldet und/oder beantragt haben, sowie die Nennung der jeweiligen 
Regelung zur Aufstockung, sind in der Anlage 1 den Tabellenspalten unter der 
„Frage 2“ zu entnehmen. 

3. Fördert der Senat einheitliche Arbeitsbedingungen im Konzern Bremen? 
Welche Regelungen bestehen bereits und welche Maßnahmen plant der 
Senat, um Arbeitsbedingungen anzugleichen? 

Die Schaffung einheitlicher Arbeitsbedingungen im Konzern Bremen war und 
ist dem Senat stets ein Anliegen. So hat der Senat das durch die Bürgerschaft 
im Jahr 2012 verabschiedete Landesmindestlohngesetz initiiert, um die flä-
chendeckende Sicherung des Mindestlohnes für Beschäftigte der Freien Han-
sestadt Bremen und der beherrschten Beteiligungen sicherzustellen. Auch 
durch die Anwendung der Regelungen der Kernverwaltung zur Gleichstellung 
der Geschlechter im Berufsleben werden im Konzern Bremen beispielsweise 
durch die Anwendung der identischen Regelungen zu Frauenförderplänen, 
Stellenauswahlverfahren und Arbeitsplatzgestaltung gleiche Arbeitsbedingun-
gen gewährleistet. Das Gebot, Arbeitsverhältnisse grundsätzlich nicht mehr 
ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes zu befristen, entfaltet ebenfalls im 
Konzern Bremen Wirkung. Zu der „Erklärung zu fairen Arbeitsbedingungen“, 
die erstmals im Jahr 2014 verabschiedet wurde, hat sich der Senat gemeinsam 
mit dem Gesamtpersonalrat im Jahr 2020 ausdrücklich bekannt.  

Zudem wird die weitüberwiegende Anzahl von Arbeitsverhältnissen in den Be-
teiligungsgesellschaften im Geltungsbereich von Tarifverträgen begründet. 
Hierbei handelt es sich um die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes (TVöD, 
TV-L, TV Ärzte/VKA), diverse Branchentarifverträge, zum Beispiel Tarifver-
träge für Nahverkehrsbetriebe, Sparkassen oder Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft, oder Haustarifverträge. Für letztere ist der TVöD oder der TV-L 
vielfach die Orientierung. Gleiches gilt auch für die Ausgestaltung der Arbeits-
verhältnisse bei den Beteiligungsgesellschaften, die nicht tarifgebunden sind. 
Der Senat begrüßt grundsätzlich eine hohe Tarifbindung innerhalb des Kon-
zern Bremen und wird sich dafür einsetzen, dass für die bislang nicht tarifge-
bundenen Beteiligungsgesellschaften im Zuge einer Mitgliedschaft im 
Kommunalen Arbeitgeberverband Bremen e. V. eine Tarifbindung hergestellt 
werden kann. Im Rahmen bestehender Tarifbindungen obliegt die inhaltliche 
Ausgestaltung den Tarifvertragsparteien. 
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